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Antrag der Redaktionskommission*
vom 16. September 2019 

Beschluss des Kantonsrates
über die parlamentarische Initiative
von Robert Brunner betreffend Strassengesetz § 30
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag der Kommission für
Energie, Verkehr und Umwelt vom 28. August 2018,

beschliesst:

I. Die parlamentarische Initiative KR-Nr. 321/2013 von Robert
Brunner wird geändert, und es wird nachfolgende Gesetzesänderung
beschlossen.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 16. September 2019

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Katrin Meyer

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Sylvie Matter; Zürich; Benno Scherrer, Uster; Sekretärin:
Katrin Meyer.

KR-Nr. 321b/2013



2

Strassengesetz (StrG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Unterhalt von Gemeindestrassen)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag der Kommission für
Energie, Verkehr und Umwelt vom 28. August 2018,

beschliesst:

I. Das Strassengesetz vom 27. September 1981 wird wie folgt ge-
ändert:

Unterhalt von 
Gemeinde-
strassen

§ 29. 1 Der Kanton leistet den Gemeinden einen Kostenanteil für
den Unterhalt der Gemeindestrassen. Massgebend sind die Kilometer
Gemeindestrassen, die vom motorisierten Individualverkehr befahren
werden können. 

Abs. 1 wird zu Abs. 2.

Finanzierung § 31. Für die Kostenanteile und Beiträge gemäss §§ 29 f. wird min-
destens 20% der jährlichen Einlage in den Strassenfonds verwendet.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

III. Im Falle eines Referendums wird der Beleuchtende Bericht von
der Geschäftsleitung des Kantonsrates verfasst.


